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Beschlussvorlage
Gemeinde Groß Stieten

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV03/2012-201
öffentlich

30.05.2012
Bürgermeister

Stellungnahme der Gemeinde Groß Stieten zum Entwurf der 3. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bad Kleinen
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 13.06.2012 Gemeindevertretung Groß Stieten

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Groß Stieten stimmt dem Entwurf zur 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bad Kleinen zu. Die Gemeinde Groß Stieten hatte 
zum Vorentwurf Bedenken (siehe Sachverhalt), diese wurden aber im Ergebnis der 
Vorprüfung nicht berücksichtigt (siehe Anlage).

Sachverhalt:
Die Gemeinde Groß Stieten hat dem Vorentwurf nicht zugestimmt. Dazu hatte sie folgende 
Bedenken gegeben:

-  die Erhöhung der Verkehrsströme durch die Gemeinde Groß Stieten
-  die Probleme aus brandschutzrechtlicher Sicht

Die Ergebnisse der TÖB- Beteiligung wurden geprüft und die Anregungen der Gemeinde 
Groß Stieten werden dabei nicht berücksichtigt. 
Die Erweiterung der Biogasanlage in Losten wird die Verkehrsströme, die durch die 
Gemeinde Groß Stieten geführt werden, kaum verändern. Es werden weiterhin nur die 
Anbauflächen im Territorium der Gemeinde Groß Stieten für das Vorhaben genutzt, die 
bereits jetzt zur Versorgung von Biogasanlagen genutzt werden.
Die Freiwillige FF Groß Stieten ist für den Brandschutz nicht zuständig. Zuständig ist die 
Freiwilige FF Bad Kleinen. Die Bedenken werden nicht geteilt, da die FFW Bad Kleinen 
gegebenenfalls in die Lage versetzt wird, den durch die Erweiterung der Anlage erhöhten 
Brandschutz zu gewährleisten.

Anlage/n:
Auszug Begründung
Auszug F-Plan Änderung
Auszug Ergebnis der Prüfung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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